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Bekanntmachung der Stadt Otterberg
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);

Ergänzungssatzung „Reichenbacherhof“
Der Stadtrat Otterberg hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2014 gern. 
§ 10 Abs. 1 BauGB den Satzungsbeschluss zur Ergänzungssatzung 
„Reichenbacherhof“ gefasst.
Dies wird hiermit gern. § 10 Abs. 3 BauGB vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548), i.V.m. § 88 Abs. 6 der Landesbauord
nung für Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBI S. 
365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. März 2011 (GVBI. S. 47) 
in Verbindung mit § 1 der Hauptsatzung der Stadt Otterberg, in der 
derzeit gültigen Fassung, öffentlich bekannt gemacht.
Die Satzung tritt mit dem Tage dieser Bekanntmachung in Kraft und 
wird zu diesem Zeitpunkt rechtsverbindlich.
Jedermann kann die Ergänzungssatzung und die textlichen Festset
zungen ab diesem Zeitpunkt in der Verbandsgemeindeverwaltung 
Otterberg, Hauptstraße 27, Zimmer 304, während der allgemeinen 
Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
-lingewiesen wird

< a) auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB, betref
fend die Geltendmachung von Planungsentschädigungsansprü
chen im Falle von Vermögensnachteilen nach den §§ 39 bis 42 
BauGB, sowie

b) auf § 44 Abs. 4 BauGB, betreffend das mögliche Erlöschen von 
Ansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb einer Dreijahresfrist 
gestellt wird.

Es wird ferner auf die Rechtsfolge des § 215 BauGB hingewiesen. 
Danach ist eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängel 
der Abwägung unbeachtlich, wenn
- die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften nicht inner

halb eines Jahres
und

Mängel der Abwägung nicht innerhalb von sieben Jahren 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde gel
tend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verlet
zung oder den Mangel begründen soll, darzulegen.
Der räumliche Geltungsbereich der Ergänzungssatzung „Reichenbacher
hof“ ist aus der nachfolgend abgedruckten Planskizze zu entnelynen.

Otterberg, den 8. Apili-2014 
gez. Müller, Stadtbürgermeister


